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Dekret
2 über die Umsetzung 
der Leistungsanalyse

Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau

beschliesst:

I.

1. Der Erlass SAR 
221.150 (Dekret über die 
Verfahrenskosten [Verfah-
renskostendekret, VKD] 
vom 24. November 1987) 
(Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

§ 15
1. Strafbefehlsverfahren

§ 15
1. Strafbefehlsverfahren und Ankla-
gen

1 Die Gebühr für das 
Strafbefehlsverfahren 
einschliesslich des Vor-
verfahrens beträgt 
Fr. 39.– bis Fr. 1'560.–.

1 Die Gebühr für das 
Strafbefehlsverfahren 
einschliesslich des Vor-
verfahrens beträgt inklusi-
ve der Kanzleiaufwendun-
gen Fr. 200.– bis 
Fr. 10'000.–.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/221.150/de
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1bis
Die Gebühr für Ankla-

gen einschliesslich des 
Vorverfahrens und inklusi-
ve der Kanzleiaufwendun-
gen beträgt Fr. 300.– bis 
Fr. 15'000.–.

2 Für die Tatbestandsauf-
nahme durch die Kan-
tonspolizei bei Strassen-
verkehrsunfällen werden 
dabei pauschal berechnet:

a) bei Einsätzen bis drei 
Stunden Dauer:

1. am Tag (Einsatzbeginn 
ab 6.00 Uhr): Fr. 310.–

2. in der Nacht (Einsatz-
beginn ab 20.00 Uhr): Fr. 
390.–

b) bei Einsätzen über drei 
Stunden Dauer:

1. am Tag (Einsatzbeginn 
ab 6.00 Uhr): Fr. 420.–

2. in der Nacht (Einsatz-
beginn ab 20.00 Uhr): Fr. 
520.–
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c) für den Beizug der Un-
fallgruppe zusätzlich Fr. 
520.–

3
Im Jugendstrafverfahren 

beträgt die Gebühr Fr. 
26.– bis Fr. 104.–.

3
Im Jugendstrafverfahren 

beträgt die Gebühr inklu-
sive der Kanzleiaufwen-
dungen Fr. 30.– bis Fr. 
150.–.

§ 17
3. Verfahren vor Bezirksgericht

1 Die Gerichtsgebühr für 
das Strafverfahren vor 
dem Einzelgericht oder 
vor dem Bezirksgericht 
einschliesslich des Vor-
verfahrens beträgt 
Fr. 150.– bis Fr. 6'500.–.

1 Die Gerichtsgebühr für 
das Strafverfahren vor 
dem Einzelgericht oder 
vor dem Bezirksgericht __ 
beträgt Fr. 150.– bis 
Fr. 6'500.–.

2
Für die Tatbestandsauf-

nahme durch die Kan-
tonspolizei bei Strassen-
verkehrsunfällen werden 
dabei pauschal berechnet:

a) bei Einsätzen bis drei 
Stunden Dauer:

1. am Tag (Einsatzbeginn 
ab 6.00 Uhr): Fr. 310.–
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2. in der Nacht (Einsatz-
beginn ab 20.00 Uhr): Fr. 
390.–

b) bei Einsätzen über drei 
Stunden Dauer:

1. am Tag (Einsatzbeginn 
ab 6.00 Uhr): Fr. 420.–

2. in der Nacht (Einsatz-
beginn ab 20.00 Uhr): Fr. 
520.–

c) für den Beizug der Un-
fallgruppe zusätzlich Fr. 
520.–

3 Im Jugendstrafverfahren 
vor dem Jugendgericht 
beträgt die Gebühr Fr. 
39.– bis Fr. 390.–.

3 Im Jugendstrafverfahren 
beträgt die Gebühr Fr. 
40.– bis Fr. 400.–.
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4. Kosten der einge-
stellten Strafuntersu-
chung

4. Kosten bei Einstel-
lungs- und Nichtan-
handnahmeverfügun-
gen

§ 32
Gebühr für das Vorverfahren

1
Hat der Beschuldigte 

oder der Anzeiger die 
Kosten einer eingestellten 
Strafuntersuchung zu 
tragen, kann der Staats-
anwalt bzw. der Jugend-
anwalt für die Durchfüh-
rung des Verfahrens eine 
Gebühr von Fr. 26.– bis 
Fr. 390.– bzw. eine solche 
von Fr. 13.– bis Fr. 65.–
verlangen und für die 
Einstellungsverfügung 
eine Kanzleigebühr ge-
mäss § 25 erheben.

1
Kostenpflichtigen Be-

schuldigten, Privatklägern 
oder antragstellenden 
Personen kann die 
Staatsanwaltschaft mit 
dem Erlass einer Einstel-
lungs- oder Nichtanhand-
nahmeverfügung eine 
Gebühr von Fr. 200.– bis 
Fr. 10'000.– inklusive der 
Kanzleiaufwendungen 
auferlegen.

2 Im Jugendstrafverfahren 
beträgt die Gebühr inklu-
sive der Kanzleiaufwen-
dungen Fr. 30.– bis Fr. 
150.–.
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2. Der Erlass SAR 
661.110 (Dekret über die 
durch den Staat zu bezie-
henden Gebühren vom 
23. November 1977) 
(Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

§ 1

1 Für Amtshandlungen 
von Behörden, Beamten 
und Angestellten des 
Staates werden folgende 
Gebühren erhoben:

a) Behandlung von Gesu-
chen um Erteilung von 
Bewilligungen Fr. 10.– bis 
Fr. 20'000.–

b) Ausübung von Auf-
sichts-, Kontroll- und Voll-
streckungsfunktionen Fr. 
20.– bis Fr. 30'000.–

c) Abnahme von Staats-
prüfungen Fr. 100.– bis 
Fr. 3'500.–

d) amtliche Bescheinigun-
gen und Ausfertigungen 
Fr. 2.– bis Fr. 500.–

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/661.110/de
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e) besondere Aufwendun-
gen bei der Behandlung 
von Beitragsgesuchen Fr. 
50.– bis Fr. 1'000.–

f) Auskünfte, Beratungen, 
Nachforschungen; ausge-
nommen sind einfache 
Informationen ohne be-
sonderen Aufwand 
Fr. 50.– bis Fr. 5'000.–

(Massnahme 605-01; 
Korrektur Fehler in Sy-
nopse, vgl. Seite 9)

Zustimmung Zustimmung zum Antrag 
Kommission KAPF

g) kantonale Stellung-
nahmen in bundesrechtli-
chen Plangenehmigungs-
verfahren, wenn die Ge-
bühren Privaten weiterver-
rechnet werden können 
Fr. 300.– bis Fr. 5'000.–

(Massnahme 605-02; 
Korrektur Fehler in Sy-
nopse, vgl. Seite 9)

Zustimmung Zustimmung zum Antrag 
Kommission KAPF

2 Für die Benützung öf-
fentlicher Anstalten und 
Einrichtungen sind folgen-
de Gebühren zu entrich-
ten:
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a) Kantonsbibliothek, 
Denkmäler, Sammlungen 
(Besondere Dienstleistun-
gen, die der Bibliothek 
nach Aufwand verrechnet 
werden, werden der Be-
nützerin oder dem Benüt-
zer berechnet.) Fr. 2.– bis 
Fr. 100.–

b) Staatsarchiv Fr. 20.–
bis Fr. 200.–

c) Turn- und Sportanlagen 
Fr. 20.– bis Fr. 2'000.–

d) andere öffentliche Ge-
bäude, sofern die Benüt-
zung nicht ihrer ursprüng-
lichen Zweckbestimmung 
entspricht Fr. 20.– bis Fr. 
2'000.–

e) Parkplätze Fr. 1.– bis 
Fr. 2'000.–

f) Bewilligungspflichtige 
Benutzung des Kantons-
strassenareals Fr. 20.– bis 
Fr. 50'000.–
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g) Auskünfte, Beratungen, 
Nachforschungen; ausge-
nommen sind einfache 
Informationen ohne be-
sonderen Aufwand 
Fr. 50.– bis Fr. 5'000.–

g) Auskünfte, Beratungen, 
Nachforschungen; ausge-
nommen sind einfache 
Informationen ohne be-
sonderen Aufwand 
Fr. 50.– bis Fr. 5'000.–

(Massnahme 605-01; 
Korrektur Fehler in Sy-
nopse, vgl. Seite 7)

Zustimmung Zustimmung zum Antrag 
Kommission KAPF

h) kantonale Stellung-
nahmen in bundesrechtli-
chen Plangenehmigungs-
verfahren, wenn die Ge-
bühren Privaten weiterver-
rechnet werden können 
Fr. 300.– bis Fr. 5'000.–

h) kantonale Stellung-
nahmen in bundesrechtli-
chen Plangenehmigungs-
verfahren, wenn die Ge-
bühren Privaten weiterver-
rechnet werden können 
Fr. 300.– bis Fr. 5'000.–

(Massnahme 605-02; 
Korrektur Fehler in Sy-
nopse, vgl. Seite 7)

Zustimmung Zustimmung zum Antrag 
Kommission KAPF

Die Gebühren richten sich 
nach den marktüblichen 
Ansätzen. Bei besonders 
aufwendigen Projekten 
kann die Gebühr nach 
Massgabe des Umfangs 
und der Intensität der 
Nutzung über den ange-
gebenen Rahmen hinaus 
erhöht werden.
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3. Der Erlass SAR 
764.110 (Wassernut-
zungsabgabendekret 
[WnD] vom 18. März 
2008) (Stand 
1. Januar 2011) wird wie 
folgt geändert:

§ 3a
Bezug hydrometrischer Daten

1 Der Bezug publizierter 
Daten ist gebührenfrei. 
Eine weitergehende Auf-
bereitung der Daten und 
der Bezug besonderer 
Datenprodukte und Daten-
formate wird nach Auf-
wand verrechnet. Die 
Gebühr beträgt Fr. 20.–
bis Fr. 2'000.–.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/764.110/de
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§ 18
Reduktion der Nutzungsgebühr

§ 18 Aufgehoben.

1
Zweckverbände, Ge-

meinden und andere Kör-
perschaften des öffentli-
chen Rechts sowie ge-
meinnützige und staatli-
che Anstalten bezahlen 
die Hälfte der Nutzungs-
gebühr. Von dieser Ge-
bührenreduktion ausge-
nommen sind Wasserent-
nahmen aus Oberflächen-
gewässern und Gemein-
schaftssteganlagen.

§ 19
Übergangsrecht

1 Die Abgabentarife die-
ses Dekrets kommen bei 
den im Zeitpunkt seines 
Inkrafttretens bestehen-
den Nutzungsrechten nur 
zur Anwendung, wenn 
diese ausdrücklich eine 
Anpassungsklausel an 
künftiges kantonales
Recht enthalten.
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2
Innerhalb von drei Jah-

ren nach Inkrafttreten 
dieses Dekrets sind bei 
bestehenden Nutzungen 
von unterirdischen Ge-
wässern Einrichtungen zur 
Messung des bezogenen 
Wassers bei den Entnah-
mevorrichtungen zu instal-
lieren. Bis zum Vorliegen 
der Messergebnisse eines 
vollen Kalenderjahrs wird 
für die Bestimmung der 
jährlichen Nutzungsge-
bühr ein dauernder Be-
trieb mit einem Viertel der 
Höchstleistung der Ent-
nahmevorrichtung ange-
nommen. Fehlen bei be-
stehenden Nutzungen 
nach 4 Jahren seit Inkraft-
treten dieses Dekrets die 
Messergebnisse eines 
vollen Kalenderjahrs, wird 
für die Bestimmung der 
jährlichen Nutzungsge-
bühr ein Dauerbetrieb mit 
der Höchstleistung der 
Entnahmevorrichtung 
angenommen. Die gleiche 
Regelung gilt, wenn nach 
Ablauf eines vollen Kalen-
derjahrs seit der Betriebs-
aufnahme von neuen 
Nutzungen keine Messer-
gebnisse vorliegen.
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3
Bei Änderungen dieses 

Dekrets, welche die Ge-
bühren für die Wassernut-
zung betreffen, findet das 
neue Recht Anwendung, 
soweit die Nutzung unter 
neuem Recht erfolgt. Für 
die Festsetzung von Ver-
waltungsgebühren, die 
den Aufwand der Verwal-
tung abgelten, gilt das 
Recht zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Gesuchs.

II.

Keine Fremdaufhebun-
gen.

III.

Der Regierungsrat be-
stimmt das Inkrafttreten 
der Änderungen unter Ziff. 
I.

Aarau,

Präsident des Grossen 
Rats

Protokollführerin


